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Aktuelle Gesetzgebung Energiewirtschaft 

▪ Marktstammdatenregister (MaStR)

• Anmeldung im Marktstammdatenregister (MaStR) 

– https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR (seit 31.1.2019 online) 

– Behördliches Register des Strom- und Gasmarktes 

– Registrierung von Bestands- und Neuanlagen (Betreiberpflicht) 

– Angaben von Stammdaten: Namen, Adressen, Standorte, Zuordnungen, Technologien, 

– Leistungswerte etc. 

• Frist für KWK-Neuanlagen: 

– Binnen eines Monats nach der Inbetriebnahme 

– Frist für KWK-Bestandsanlagen (Inbetriebnahme vor 31.1.2019): 

– Innerhalb von 24 Monaten nach Start des Webportals -> bis 31.1.2021 

• Achtung: Bei Versäumnis anteilige Kürzung bis hin zum Verlust von KWK- oder 

EEG-Vergütung !! 

Gesetzliche Rahmenbedingungen
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▪ Jährliche Pflichten und Fristen

- 28.02.

• Mitteilung über Strommengen aus Eigenversorgung (für Endabrechnung der 

EEG-Umlage)

• Warum: Voraussetzung für Inanspruchnahme der reduzierten Eigenversorger-

Umlage (40 % der EEG-Umlage)

• An wen: Verteilnetzbetreiber (VNB) und Bundesnetzagentur

• Worauf bezogen: auf solche Strommengen, die in Eigenversorgung nach EEG 

selbst erzeugt und selbst verbraucht wurden

• Ausnahmen: gilt nicht bei Bestands-Eigenversorgungsanlagen, die vor dem 

01.08.2014 in Betrieb gingen und unverändert fortgeführt werden (vgl. §§ 61 c-f 

und § 74a EEG 2017)

Gesetzliche Rahmenbedingungen
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▪ Jährliche Pflichten und Fristen

- 31.03.

• Mitteilung über KWK-Strommengen, KWK-Nutzwärmeerzeugung, Brennstoffart 

und -einsatz

• Warum: Voraussetzung für KWK-Zuschlagserteilung

• An wen: Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) und Verteilnetzbetreiber (VNB)

• Worauf bezogen: auf alle notwendigen Angaben nach KWKG

• Ausnahmen: BHKW mit < 50 kWel und wenn KWK-Zulage ausgelaufen ist 

(Vollbenutzungsstunden oder Jahre)

Gesetzliche Rahmenbedingungen
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▪ Jährliche Pflichten und Fristen

- 31.05.

• Mitteilung Endabrechnung gelieferter Strommengen (für Endabrechnung der 

EEG-Umlage)

• An wen: Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) und Übertragungsnetzbetreiber 

(ÜNB)

• Worauf bezogen: auf solche Strommengen, die an Letztverbraucher außerhalb 

des Netzes der allg. Versorgung geliefert werden

Gesetzliche Rahmenbedingungen
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▪ Jährliche Pflichten und Fristen

- 31.12.

• Abgabe der Anträge auf Energiesteuerentlastung 

• Nach §§ 53 EnergieStG

• Vollständige Entlastung (5,50 €/MWh im Rahmen der Abschreibung, 

danach 4,42 €/MWh 

• Achtung: Eingang der jeweiligen Anträge beim HZA bis zum 31.12.

Hinweis: Soweit die KWK-Anlage über die KWK-Zulage hinaus gefördert wurde 

(Investitionskostenzuschuss), wird diese Förderung mit der Energiesteuererstattung 

nach § 53a gegengerechnet.

Mögliche Lösung: Antrag nach § 53 Abs. 4-5 (teilweise Entlastung) 

Gesetzliche Rahmenbedingungen
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▪ Gesetz zur Neuregelung von Stromsteuerbefreiungen sowie zur Änderung 

energiesteuerrechtlicher Vorschriften am 1. Juli in Kraft getreten

• Änderung der Stromsteuerbefreiung für dezentrale Versorgung aus Anlagen unter 

2 MW  

– Der Befreiungstatbestand nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG für Anlagen mit bis zu 2 MW 

elektrischer Nennleistung wurde dahingehend spezifiziert, dass nur noch Strom aus 

erneuerbaren Energien oder hocheffizienten Anlagen im Sinne des § 53a Abs. 6 Satz 4 

und 5 Energiesteuergesetz (EnergieStG) begünstigt sind

• Neuer Erlaubnisvorbehalt

– Die Strombefreiungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 StromStG stehen gemäß § 9 Abs. 

4 StromStG zukünftig alle unter einem Erlaubnisvorbehalt

– Nur Strom aus EE-Anlagen mit einer Nennleistung bis zu 1 MW und aus hocheffizienten 

KWK-Anlagen bis zu 50 kW (brutto) bleiben weiterhin allgemein erlaubt

– Für vorhandene Fristenkalender ist ferner zu beachten, dass die Hocheffizienz der 

Anlage nun auch für Zwecke der Stromsteuer jährlich zum 31. Mai für das 

vorangegangene Kalenderjahr nachzuweisen ist

Gesetzliche Rahmenbedingungen
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▪ Jährliche Pflichten und Fristen

- 30.06.

• Energiesteuertransparenzverordnung (EnTransV) (Merkblatt 1463)

• Anzeige (Vordruck 1461) und Erklärungspflicht (Vordruck 1462) nach §§ 4 und 

5 EnTransV

• Befreiung von der Abgabepflicht für Anzeigen und Erklärungen § 6 EnTransV

(Vordruck 1463)

- §3 EnergieStG => KWK-Anlage ist eine begünstige Anlage

- §2 Abs. 3 Satz 4 EnergieStG, reduzierter Steuersatz von 5,50 €/MWh

- Regelsteuersatz für Erdgas beträgt 31,80 €/MWh bis 31.Dez. 2023 13,90 €/MWh

- Ab dem 12.01.2019 ist eine elektronische Übertragung verpflichtend (Erfassungsportal)

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Für die im Jahr 2017 in Anspruch 

genommenen Steuerbegünstigung ist 

die Anzeige bis spätestens 30.06.2018 

abzugeben.

Für im Jahr 2017 erhaltene Steuerentlastungen ist die Erklärung bis 

spätestens 30.06.2018 abzugeben. Der Zeitraum für den die 

Steuerentlastung beantragt wurde ist herbei unbeachtlich. Es wird auf 

den Zeitpunkt des Erhalts der Auszahlung der Steuerentlastung 

abgestellt.
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Drittbelieferung

▪ Grundsatz: Abgrenzung über mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen 

(einwandfreies Messkonzept)

▪ Schätzungen: Im Hinblick auf die in der Praxis weit verbreitete Abgrenzung von 

Strommengen durch Schätzungen des Drittverbrauchs wurde nunmehr klargestellt, 

dass diese in Bezug auf die BesAR nur noch in engen Ausnahmefällen und im 

Übrigen nur noch möglich ist, wenn eine Abgrenzung technisch unmöglich oder mit 

unvertretbarem Aufwand verbunden ist

▪ Konsequenz: Die Nichtbeachtung der neuen gesetzlichen Vorgaben zur Abgrenzung 

von selbstverbrauchten und an Dritte gelieferten Strommengen, z. B. durch eine 

unzulässige Schätzung oder einen nicht abgegrenzten „Getränkeautomaten“, führt 

dazu, dass die Gesamtstrommenge als mit dem jeweils höchsten Umlagesatz belastet 

gilt
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Messung und Abgrenzung von Eigenstromversorgung 

(EEG-Umlage) am Beispiel eines Krankenhauses

(15-Minuten-Betrachtung)

Z

Z

Z Z Z Z

BHKW

Eigenverbrauch

Krankenhaus

z.B. Küche

extern

z.B. Apotheke

extern

z.B. Friseur

extern

Bezug- und Einspeisezähler

Krankenhaus

Drittbelieferung

Öffentliches Netz

Personenidentität/ Zeitgleichheit

Selbstverbrauchte Strommenge

200 kW 300 kW

200 kW

20 kW30 kW50 kW

40 % EEG-Umlage für 

eigenerzeugten Strom (200 kW)

Keine EEG-Umlage im Rahmen der 

Drittbelieferung bzw. bereits im 

Netzbezug enthalten

Kunden Netz
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Aktuelle Gesetzgebung Energiewirtschaft 

Messung und Abgrenzung von Eigenstromversorgung 

(EEG-Umlage) am Beispiel eines Krankenhauses

(15-Minuten-Betrachtung)

Z

Z

Z Z Z Z

BHKW

Eigenverbrauch

Krankenhaus

z.B. Küche

extern

z.B. Apotheke

extern

z.B. Friseur

extern

Bezug- und Einspeisezähler

Krankenhaus

Drittbelieferung

Öffentliches Netz

Personenidentität/ Zeitgleichheit

Selbstverbrauchte Strommenge

200 kW 100 kW

50 kW

20 kW30 kW100 kW

40 % EEG-Umlage für 

eigenerzeugten Strom (100 kW)

100 % EEG-Umlage im Rahmen der 

Drittbelieferung (100 kW)

Kunden Netz
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Aktuelle Gesetzgebung Energiewirtschaft 

Messung und Abgrenzung von Eigenstromversorgung 

(EEG-Umlage) am Beispiel eines Krankenhauses

(15-Minuten-Betrachtung)

Z

Z

Z Z Z Z

BHKW

Eigenverbrauch

Krankenhaus

z.B. Küche

extern

z.B. Apotheke

extern

z.B. Friseur

extern

Bezug- und Einspeisezähler

Krankenhaus

Drittbelieferung

Öffentliches Netz

Personenidentität/ Zeitgleichheit

Selbstverbrauchte Strommenge

200 kW 100 kW

-50 kW

10 kW10 kW30 kW

40 % EEG-Umlage für 

eigenerzeugten Strom (100 kW)

100 % EEG-Umlage im Rahmen der 

Drittbelieferung (50 kW)

Kunden Netz

Keine EEG-Umlage für 

eingespeisten Strom (50 kW)
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Aktuelle Gesetzgebung Energiewirtschaft 

Kundenanlage

Der Begriff der Kundenanlage ist in § 3 Nr. 24a oder 24b Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG) definiert:

▪ 24b. Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung - Energieanlagen zur Abgabe von 

Energie,

▪ a) die sich auf einem räumlich zusammengehörenden Betriebsgebiet befinden,

▪ b) mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden sind,

▪ c) fast ausschließlich dem betriebsnotwendigen Transport von Energie innerhalb des 

eigenen Unternehmens oder zu verbundenen Unternehmen oder fast ausschließlich dem 

der Bestimmung des Betriebs geschuldeten Abtransport in ein Energieversorgungsnetz 

dienen und

▪ d) jedermann zum Zwecke der Belieferung der an sie angeschlossenen Letztverbraucher im 

Wege der Durchleitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten 

diskriminierungsfrei und unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.
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Energieaudit (Artikel aus KlinergieMagazin Ausgabe 09/2019)
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Energieaudit
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Einführung CO2-Bepreisung
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Einführung CO2-Bepreisung



04.09.2019 GASAG Solution Plus25

Aktuelle Gesetzgebung Energiewirtschaft 

Einführung CO2-Bepreisung
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Einführung CO2-Bepreisung
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Entwurf Kohleausstiegsgesetz
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Aktuelle Gesetzgebung Energiewirtschaft 

BAFA Förderprogramm „Heizen mit erneuerbaren Energien 2020“
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BAFA Förderprogramm „Heizen mit erneuerbaren Energien 2020“



04.09.2019 GASAG Solution Plus31

Aktuelle Gesetzgebung Energiewirtschaft 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

GASAG Solution Plus GmbH

Standort Essen

Im Teelbruch 55

45219 Essen

Tel. 02054 - 96954 - 34 

Standort Berlin

Schwedter Str. 9b

10119 Berlin

Tel. 030 - 7872 - 7872 

iwaal@gasag.de

www.gasag-solution.de


